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Der Bodenrichtwert ist ein festgelegter durchschnitt-
licher Lagewert, welcher für eine Fläche bestimmt wird. 
Aus Festsetzungen unterschiedlicher Flächen entstehen 
sogenannte Richtwertzonen. Diese umfassen Gebiete, 
welche nach Art und Maß der baulichen Nutzung weit-
gehend übereinstimmen. Hierbei sind besonders die ver-
schiedenen Entwicklungszustände des Bodens zu berück-
sichtigen, welche Einfluss auf den Wert des Bodens haben. 
Beispielsweise ist ein Grundstück durch ein bestehendes 
Baurecht, mehr wert als eine landwirtschaftlich genutzte 
Fläche. Besteht auf einem Grundstück / in  einem Gebiet 
bereits eine Bebauung, so wird der Bodenrichtwert dieses 
anhand des Wertes ermittelt, welcher ohne eine Bebauung 
vorliegen würde. 

Gemäß § 196  BauGB bedarf es der regelmäßigen Neu-
ermittlung der Bodenrichtwerte. Sofern nicht häufiger 
vorgeschrieben, erfolgt eine Aktualisierung zu Beginn je-
des  zweiten Kalenderjahres. Zu beachten sind hierbei die 
wertbeeinflussenden Merkmale des Bodenrichtwertgrund-
stücks, dazu zählen die zulässige Geschossflächenzahl, 
Grundflächenzahl, Art der baulichen Nutzung sowie die 
Anzahl der zugelassenen Geschosse.

1 . 1  W A R U M  G I B T  E S  B O D E N R I C H T W E R T E ?

Einführung1.
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Bodenrichtwerte sind von einem Gut-
achterausschuss veröffentlichte Wer-
te, welche alle zwei Jahre erscheinen. 
Die Ermittlung erfolgt durch die Er-
rechnung eines Durchschnittspreises, 
welcher sich unter Berücksichtigung 
der jeweiligen Lage aus bereits erfolg-
ten Verkäufen unbebauter Grundstü-
cke zusammensetzt. Bodenrichtwerte 
dienen nicht nur als Anhaltspunkt für 
die interessierte Bevölkerung, viel-
mehr sind diese für die Einwertung 
einer Immobilie / eines Grundstücks  
als Berechnungsgrundlage bei der Er-
stellung von Gutachten vonnöten. Zu-
dem bemisst sich die Errechnung der 
Erbschafts- und Schenkungssteuer an 
den vorgeschriebenen Daten.

Um einen fairen Kauf/Verkauf mit 
möglichst akribischen Einwertungen 
vollziehen zu können, werden die Bo-
denrichtwerte im Abstand von zwei 
Jahren ermittelt und aktualisiert. Der-
zeit werden in Bayern die Werte zum 
Stichtag 01.01.2022 bestimmt, bis-
her abrufbar sind diese zu den Daten 
31.12.2012,  31.12.2014, 31.12.2016, 
31.12.2018 und 31.12.2020 . Für die 
Neuberechnung der Grundsteuer in 
Bayern werden die Bodenrichtwerte 
nicht benötigt.

Sobald der rechtskräftige Beschluss 
eines Bebauungsplanes oder andere 
Umstände  die Qualität des Bodens 
in einem Gebiet wandeln, sind bei 
der anschließenden Fortschreibung 
der Bodenrichtwerte, auch Boden-
richtwert bezogene Wertverhältnisse 
zum Zeitpunkt der letzten Hauptfest-
stellung oder dem letzten sonstigen 
Feststellungszeitpunkt für steuerliche 
Zwecke zu ermitteln.

Ob die Änderung der Bodenqualität 
einen Unterschied bei der nächsten 
Ermittlung der Bodenrichtwerte zur 
Folge hat, liegt nach § 196  BauGB (2) 
im Ermessen des Finanzamtes.

1 . 2  W A S  S I N D 
B O D E N R I C H T W E R T E ?

1 . 4  A K T U E L L E  S I T U A T I O N 
I N  D E U T S C H L A N D

1 . 3  B O D E N R I C H T W E R T E  I M 
B E Z U G  Z U M  B E B A U U N G S P L A N

Der Gutach-
terausschuss

2.

Gutachterausschüsse sind öffentlich-rechtliche Institute 
der Bundesländer, welche für die kreisfreien Städte und 
Landkreise gebildet werden. Lediglich Baden-Württem-
berg ist ein Einzelfall, denn dort fungieren die Gutachter-
ausschüsse weitgehend auf Gemeindeebene. Die Zusam-
mensetzung der Mitglieder erfolgt durch die Bestellung 
der verantwortlichen Verwaltungsbehörde, welche für 
einen vorgegebenen Zeitraum beauftragt wird. Zur Erledi-
gung seiner Aufgaben lässt sich der Gutachterausschuss 
meist bei den Kataster- oder Vermessungsämtern nieder.

2 . 1  Z U S A M M E N S E T Z U N G  G U T A C H T E R A U S S C H U S S
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Sobald ein Kaufvertrag durch Kauf, Tausch, 
Übertragung oder Erbbaurecht erstma-
lig oder bereits ein erneutes Mal zustande 
kommt, muss dieses Rechtsgeschäft doku-
mentiert werden. Es sind beurkundete Ab-
schriften zu erstellen und dem Gutachter-
ausschuss zu übermitteln. Dieser erstellt 
anhand der übersandten Angaben die Kauf-
preissammlung.

Doch nicht immer werden Verträge durch 
Angebot und Annahme geschlossen. In eini-
gen Fällen werden diese getrennt voneinan-
der beurkundet. Auch bei Enteignung, der 
Vorwegnahme einer Entscheidung im Um-
legungsverfahren eines Grundstücks oder 
Beschlüssen über die Aufstellung eines 
Umlegungsplans sowie im Verfahren einer 
Zwangsversteigerung, muss die beurkun-

dete Abschrift an den Gutachterausschuss 
weitergereicht werden.

Nun stellt sich in Bezug auf die Kaufpreis-
sammlung die Frage, unter welchen Vor-
aussetzungen die Einsichtnahme erfolgen 
kann. Gemäß § 199  Abs. 2 Nr. 4 landesrecht-
licher Vorschriften  darf nur bei berechtig-
tem Interesse Auskunft aus der Kaufpreis-
sammlung gegeben werden.

Doch aus welchem Grunde darf die Kauf-
preissammlung dem Finanzamt zugestellt 
werden? Dieser Grund unterliegt aus-
schließlich der Besteuerung. Urkunden 
oder Akten, welche den Gerichten oder 
Staatsanwaltschaften vorzulegen sind, blei-
ben geheim.

Die Aufgaben des Gutachterausschusses sind breit gefä-
chert, fordern viel Fachwissen und kontinuierliche Sorgfalt 
bei der Bearbeitung der Daten. Er ist verantwortlich für die 
Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung, um dar-
aus die aktuellen Bodenrichtwerte zu ermitteln. Ist der Pro-
zess der Erstellung der neuen Datenbank abgeschlossen, 
haben die Beteiligten die Aufgabe, di e Bodenrichtwertaus-
künfte zu erteilen. Des Weiteren ist er dazu beauftragt, die 
benötigten Daten für eine Wertermittlung herauszufinden 
und Grundstücksmarktberichte zu erstellen.
Auf Antrag können beim Gutachterausschuss Verkehrs-
wertgutachten sowie Miet- und Pachtwertgutachten ange-
fordert werden (privatrechtliche Ausschüsse).

2 . 2  S E I N E  A U F G A B E N

2 . 3  K A U F P R E I S S A M M L U N G

Dass  der korrekte Wert einer Immobilie bei Kauf und Ver-
kauf, Tausch oder Schenkung sowie anderen Eigentümer-
wechseln wie bei Erbschaft oder Zwangsversteigerung eine 
wichtige Rolle spielt, ist allen an diesem Rechtsgeschäft be-
teiligten Parteien ein großes Anliegen.

Doch auch für anderweitige Zwecke werden Wertermitt-
lungen bezüglich Immobilien und Grundstücke benötigt. 
So werden die aktuellen Preise für das öffentliche Bau-
recht, bei Enteignungen, Sanierungs- und Entwicklungs-
maßnahmen benötigt. Sobald die Gemeinde einen Kauf 
durch ihr gesetzliches Vorkaufsrecht ausüben möchte, ist 
auch für sie die genaue Einwertung vonnöten.

In der Praxis kommen aufgrund der aufgeführten ver-
schiedenen Bewertungsanlässen unterschiedliche Wert-
ermittlungsverfahren in Frage. Wie die Einwertung von 
Grundstücken durchgeführt werden kann, ist in mehreren 
Gesetzen und geltenden Verordnungen geregelt. Für ei-
nige dieser Verfahren sind auch die Bodenrichtwerte von 
großer Bedeutung.

3 . 1  Z U S A M M E N H A N G  I N  B E Z U G  D E R 
B O D E N R I C H T W E R T E

Die Immobilien-
bewertung

3.
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Sofern ausreichend Vergleichspreise aus zeitnah erfolgten 
Rechtsgeschäften bekannt sind, wird in den meisten Fällen das 
Vergleichswertverfahren für die Immobilienbewertung ange-
wendet. Gemäß § 15  ImmoWertV kann das Verfahren bei un-
bebauten und bebauten Grundstücken angewandt werden.

Sobald nur der Wert einer unbebauten Fläche ermittelt wer-
den soll, also der reine Bodenwert, kann die Wertermittlung 
auch auf Basis von Richtwerten, den sogenannten Bodenricht-
werten, erfolgen. Dabei gelten die Regelungen aus § 10 und § 16 
der  ImmoWertV folgend zu den Vorschriften der Bodenricht-
wertrichtlinie.

Die Bewertung unbebauter Grundstücke anhand von Boden-
richtwerte wird in der Praxis weitaus häufiger verwendet als 
die Einwertung durch den direkten Preisvergleich. Wie bereits 
erläutert,  werden für dieses Verfahren von den Gutachteraus-
schüssen deutschlandweit Kaufpreissammlungen geführt, wel-
che in Bezug der Bodenwerte ausgewertet werden. Aus den da-
bei entstandenen Bodenrichtwertkarten lassen sich die Werte 
je Quadratmeter für ein lagetypisches Grundstück ablesen.

3 . 2  V E R G L E I C H S W E R T V E R F A H R E N

Das Sachwertverfahren wird vor allem beim Kauf von 
eigengenutzten Einfamilienhäusern angewendet, denn 
in der Regel ist bei derartigen Objekten die Ertragserzie-
lungsabsicht nicht im Vordergrund. 

Durch vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung aktualisierten Normalherstellungs-
kosten (NHK 2010) soll die Anwendung des Sachwert-
verfahrens einheitlich und sachgerecht unterstützt 
werden. Die Anwendung der NHK 2010 wird jedoch 
noch nicht flächendeckend als Basis für die Sachwert-
ermittlung verwendet, wie in der Praxis festzustellen ist. 

3 . 3  S A C H W E R T V E R F A H R E N

3 . 4  E R T R A G S W E R T V E R F A H R E N

Sobald ein Kaufvertrag durch Kauf, Tausch, 
Übertragung oder Erbbaurecht erstma-
lig oder bereits ein erneutes Mal zustande 
kommt, muss dieses Rechtsgeschäft doku-
mentiert werden. Es sind beurkundete Ab-
schriften zu erstellen und dem Gutachter-
ausschuss zu übermitteln. Dieser erstellt 
anhand der übersandten Angaben die Kauf-
preissammlung.

Doch nicht immer werden Verträge durch 
Angebot und Annahme geschlossen. In eini-
gen Fällen werden diese getrennt voneinan-
der beurkundet. Auch bei Enteignung, der 
Vorwegnahme einer Entscheidung im Um-
legungsverfahren eines Grundstücks oder 
Beschlüssen über die Aufstellung eines 
Umlegungsplans sowie im Verfahren einer 
Zwangsversteigerung, muss die beurkun-
dete Abschrift an den Gutachterausschuss 
weitergereicht werden.

Nun stellt sich in Bezug auf die Kaufpreis-
sammlung die Frage, unter welchen Vor-
aussetzungen die Einsichtnahme erfolgen 
kann. Gemäß § 199  Abs. 2 Nr. 4 landesrecht-
licher Vorschriften  darf nur bei berechtig-
tem Interesse Auskunft aus der Kaufpreis-
sammlung gegeben werden.

Doch aus welchem Grunde darf die Kauf-
preissammlung dem Finanzamt zugestellt 
werden? Dieser Grund unterliegt aus-
schließlich der Besteuerung. Urkunden 
oder Akten, welche den Gerichten oder 
Staatsanwaltschaften vorzulegen sind, blei-
ben geheim.
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Aus der Kaufpreissammlung heraus  ermittelt der Gutachterausschuss die 
Bodenrichtwerte und sonstige Daten, die für die Wertermittlung notwen-
dig sind. Folgend wird aufgeführt, welchen Angaben es nach § 193  BauGB 
bedarf.

3 . 5 . 1   S O N S T I G E  Z U R  W E R T E R M I T T L U N G 
E R F O R D E R L I C H E N  D A T E N

3 . 5  D E R  Ö R T L I C H E  I M M O B I L I E N M A R K T B E R I C H T

3 . 5 . 1 . 1  V e r g l e i c h s f a k t o r e n

Um den Boden- oder Grundstückswert mit Hilfe 
des Wertermittlungsverfahrens zu berechnen, 
bedarf es den Angaben von Vergleichspreisen 
oder Vergleichsfaktoren, welche auf geeignete 
Objekte bezogene Durchschnittswerte darstel-
len.

3 . 5 . 1 . 2  S a c h w e r t f a k t o r e n

Sachwertfaktoren werden als sonstige zur 
Sachwertermittlung erforderliche Daten benö-
tigt. Hierbei handelt es sich nach § 193  BauGB 
um Faktoren zur Anpassung der Sachwerte an 
die jeweilige Lage auf dem Grundstücksmarkt. 
Sie sind besonders für die Grundstücksarten 
Ein- und Zweifamilienhäuser von Bedeutung.

3 . 5 . 1 . 3  K a p i t a l i s i e r u n g s z i n s s ä t z e

Gemäß § 193  Absatz 5 BauGB sind Kapitalisie-
rungszinssätze Zinssätze, mit denen die Ver-
kehrswerte von Grundstücken im Durchschnitt 
marktüblich verzinst werden (Liegenschafts-
zinssätze). Dies gilt insbesondere für verschie-
dene Grundstücksarten wie Mietwohngrund-
stücke, Geschäftsgrundstücke und gemischt 
genutzte Grundstücke.

Die Zinssätze sind unter der Berücksichtigung 
der Restnutzungsdauer der Bauten, vergleich-
baren Preisen in Bezug zu gleichartiger Be-
bauung und Nutzung sowie der ihnen entspre-
chenden Reinerträgen, nach den Grundsätzen 
des Ertragswertverfahrens abzuleiten.

3 . 5 . 1 . 4  U m r e c h n u n g s k o e f f i z i e n t e n

Umrechnungskoeffizienten werden verwendet, 
sofern ein unbebautes Grundstück sich unter 
keinen Umständen mit gleichartigen Grundstü-
cken vergleichen lässt. Der bekannteste Abwei-
chungsgrund ist hierbei der Unterschied des 
Maßes der baulichen Nutzung.

Bodenricht-
wertauskunft

4.

Das Bodenrichtwertinformationssystem auch BORIS genannt, ist 
ein Gemeinschaftsprojekt der Bundesländer. Ziel war es, eine län-
derübergreifend einheitliche, webbasierte und leicht zugängliche 
Onlineplattform bereitzustellen, auf der die Bodenrichtwerte der 
Gutachterausschüsse für Grundstückswerte abrufbar sind. Mit die-
sem System soll die Transparenz auf dem Grundstücksmarkt geför-
dert werden. Zusätzlich zu den amtlichen Auskunftsportalen der 
Bundesländer soll das Bodenrichtwertinformationssystem erste all-
gemeine Informationen über den Grundstücksmarkt liefern.

4 . 1  D A S  B O D E N R I C H T W E R T - 
I N F O R M A T I O N S S Y S T E M  ( B O R I S  B AY E R N )
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Gemäß § 196  BauGB kann jedermann 
von der Geschäftsstelle Auskunft 
über die Bodenrichtwerte verlangen. 

Die Richtwerte werden bei den Landrats-
ämtern und kreisfreien Städten ermittelt 
und veröffentlicht, zudem müssen sie dem 
zuständigen Finanzamt mitgeteilt werden. 
Jeder Interessent hat die Möglichkeit, eine 
kostenlose Information mündlich bei den 
Gutachterausschüssen zu erlangen. Eine 
schriftliche Auskunft hingegen ist meist 
kostenpflichtig.

4 . 2  W E R  B E S I T Z T  Z U G A N G 
Z U  D E N  B O D E N R I C H T W E R -
T E N ?

Die Bodenrichtwertzonen (individuell 
Nummerierung = Bodenrichtwertzonen-
nummer) mit den entsprechenden Boden-
richtwerten werden grafisch  als nicht par-
zellenscharfe Bodenrichtwertkarte sowie 
durch verschriftlichte Erläuterungen der 
Kennzahlen dargestellt. Die vom Gutach-
terausschuss festgesetzten Bodenricht-
wertzonen stimmen in Art und Maß der 
baulichen Nutzung weitgehend überein, 
weshalb ein durchschnittlicher Lagewert 
des Bodens, welcher nach den individu-
ellen Wertverhältnissen des Grundstücks 
angepasst werden muss, ermittelt werden 
kann.

4 . 3  W I E  S I E H T  E I N E  B O D E N -
R I C H T W E R T A U S K U N F T  A U S ?

Art der Nutzung
W Wohnbaufläche
WB besonderes Wohngebiet
M gemischte Baufläche
G gewerbliche Baufläche
LW landwirtschaftliche Fläche

Gemeind-
kürzel

Bodenricht-
wertzonen-

nummer

Bodenricht-
wert/m²

Entwick-
lungszu-

stand (bau-
reifes Land)

Art der  
Nutzung

wertre-
levante 

Geschoss- 
flächenzahl

ALL (1010) 910 /m² B

W WGFZ 0,5

Bodenrichtwerte geben den monetären 
Wert des Grundstücks an. Hierbei wird je-
doch die Bebauung, falls diese vorliegen 
sollte, außer Acht gelassen. Anhand der 
nachfolgenden vereinfachten Formel kann 
der Bodenwert ermittelt werden:

Bodenrichtwert (€/qm) × Quadratmeterzahl 
des Grundstücks = Bodenwert in €

Aufgrund verschiedener wertbeeinflussen-
der Faktoren kann sich der Bodenwert än-
dern. Dies erwirkt zugleich eine Verände-
rung des Bodenrichtwertes. Betrachtet wird 
hierbei, in welchem Entwicklungszustand 
sich der Boden befindet (z. B.  Baureifes 
Land). Zudem ist für die Bewertung die Art 
der Nutzung von hoher Relevanz. Hierbei 
unterscheidet man unter den gängigsten 
Nutzungen wie Wohnbaufläche, besondere 
Wohngebiete, gemischte Bauflächen, ge-
werbliche Bauflächen sowie den landwirt-
schaftlichen Flächen. 

Die Geschossflächenzahl (abgekürzt auch 
als GFZ bekannt) ist ein Faktor, welcher zur 
Bestimmung des Maßes der baulichen Nut-
zung im Rahmen eines Bebauungsplanes 

festgesetzt wird. Diese stellt das Verhältnis 
zwischen der Summe der Geschossfläche 
eines Gebäudes und der Größe des Bau-
grundstücks dar. Hierbei werden das Keller-
geschoss und Dachgeschoss im Gegensatz 
zur wertrelevanten  Geschossflächenzahl 
(WGFZ) nicht berücksichtigt. Die WGFZ ist 
für die Ermittlung des Bodenwertes  zur An-
passung an die individuellen Grundstücks-
gegebenheiten  von Relevanz. Die wert-
relevante Geschossflächenzahl bildet sich 
gemäß Nr. 6 Abs. 6 Satz 1 der Bodenricht-
wertrichtlinie. Demnach berücksichtigt die 
Geschossfläche (abweichend von der Bau-
nutzungsverordnung) Flächen, welche nach 
den baurechtlichen Vorschriften nicht an-
zurechnen sind, jedoch zur wirtschaftlichen 
Nutzung eines Gebäudes beitragen. Diese 
Kennzahl der WGFZ entspricht der vor-
herrschenden Bebauung in der Richtwert-
zone, sodass dadurch der Durchschnitt der 
Grundstücke abgebildet wird. Diese Kenn-
zahl wird bei der Berechnung des individu-
ellen Bodenwertes benötigt und mithilfe ei-
nes Umrechnungskoeffizienten berechnet. 
Hierfür ist der jeweilige Umrechnungskoef-
fizient aus einer Tabelle zu entnehmen und 
mit nachfolgender Formel zu berechnen:

0,35

0,55

0,596 0,80 0,876

0,45

0,65

0,658 0,90 0,938

0,752 1,05 1,031

0,40

0,60

0,627 0,85 0,907

0,721 1,00 1,000

0,50 0,690 0,95 0,969

0,783 1,10 1,062

W G F Z U M R E C H N U N G S -
K O E F F I Z I E N T

W G F Z U M R E C H N U N G S -
K O E F F I Z I E N T

0,75

0,814 1,15 1,0930,70

0,845
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Die individuellen Gegebenheiten eines Grund-
stückes wie beispielsweise der Zuschnitt, die 
Größe, Bodenbeschaffenheit und Erschlie-
ßungszustand, Art und Maß der Nutzung, 
Verkehrslärm oder andere Immissionen, 
werterhöhende Rechte oder wertmindernde 
Belastungen usw. erzeugen vielmalig Differen-
zen zwischen dem Verkehrswert und dem Bo-
denrichtwert. Dies erfordert folglich eine Indi-
vidualbewertung. Durch Differenzen der oben 
aufgeführten Grundstückseigenschaften sind 
Zu- und Abschläge meist zwingend erforder-
lich. Zu beachten ist, dass bei hochpreisigen 
Innenstadt- und Hauptgeschäftslagen bereits 
minimale Unterschiede der Lagequalität sowie 
Grundstückstiefe zu Wertunterschieden der 
Bodenrichtwerte führen kann. Hierfür bietet 
der Gutachterausschuss ein individualisiertes 
Gutachten zur Ermittlung des jeweiligen Ver-
kehrswertes nach § 193  BauGB an.

4 . 4  I S T  D E R  B O D E N R I C H T -
W E R T  D E R  V E R K E H R S W E R T ?

Die erläuterten Kapitel unterstreichen die enorme Wichtigkeit der Bodenricht-
werte im Immobilienbereich. Diese Werte entscheiden, wie viel der Grund wert 
ist und wie viel der Verbraucher beim Kauf eines Grundstücks zu zahlen hat. 
Deshalb wird in regelmäßigen Abständen der Gutachterausschuss berufen, um 
diese Werte zu aktualisieren. Ein individueller Marktwert einer Immobilie oder 
eines Grundstücks wird jedoch nicht nur durch den Bodenrichtwert, sondern 
auch durch andere Faktoren bestimmt, weshalb eine Wertermittlung durch ei-
nen marktgewandten Profi äußerst zielführend  für den Verbraucher ist. In Hin-
blick auf die in vielen Bundesländern ab 2025 neu zu berechnende Grundsteuer  
erlangt der Bodenrichtwert für alle Grundstücksbesitzer eine hohe Relevanz. 
Jedoch ist dies für alle in Bayern angehörigen Eigentümer nicht von Relevanz. 

Aus diesem Grund empfiehlt es sich stets mit Profis zusammen zu arbei-
ten, welche sich sowohl mit den Grundlagen als auch mit den Feinheiten der 
Grundstücksbewertung sowie fundamentiertem Wissen in den verschie-
densten Immobilienrechtsbereichen  auskennen. Sollten Sie Ihre Immobi-
lien  oder Ihr Grundstück verkaufen wollen, möchten wir Ihnen unter Be-
rücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten  eine kostenfreie und 
unverbindliche Wertermittlung ans Herz legen. Gerne übernehmen wir für 
Sie die präzise Marktwertanalyse Ihrer Immobilie oder Ihres Grundstücks. 

Wir wünschen Ihnen für die Zukunft viel Erfolg und stehen selbstverständlich 
für weitere Fragen jederzeit zur Verfügung, Ihr Lohmüller & Company Team.

Fazit

Beispielrechnung:

Der Bodenrichtwert beträgt 910 €/m² bei einer 
WGFZ von 0,5. Das Bewertungsgrundstück ist 
1.010 m² groß und hat eine WGFZ von 0,55. Um 
nun den individuellen Bodenwert zu berech-
nen, erfolgt eine Berechnung anhand der Um-
rechnungskoeffizienten mit folgender Formel:

Bodenrichtwert €/m² x (Umrechnungskoeffi-
zient des Bewertungsgrundstücks)/(Umrech-
nungskoeffizient des Bodenrichtwertes) = an-
gepasster Bodenwert €/m²

910 €/m² x 0,721/0,690 = 950,88 €/m²

Der Bodenwert für das Bewertungsgrundstück 
hat mit 950,88 €/m² einen höheren Wert als 
der durchschnittlich angesetzte Bodenricht-
wert für die Bodenrichtwertzone, in der das 
Grundstück liegt.
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